
Standaufsichtsschulung
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Prüfung Verantwortliche Aufsichtsperson (Standaufsicht) gem. §27 WaffG, 
sowie §10, §11 AWaffV durch die PAA Shooting Academy



Anmeldung zum Lehrgang

• Die Anmeldung läuft in mehreren Schritten ab:

• Anmeldung Online*: https://forms.gle/zSXHffnNqqWeJMDU6
• Eingabe der persönlichen Daten und Upload der nötigen Dokumente (Sachkundenachweis und ein gültiges Ausweisdokument)

• Sachkundenachweis: Waffensachkundezeugnis, Waffenbesitzkarte oder Jagdschein
• Ausweisdokument: Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass 
• *alternativ kann man die Daten auch per Email an info@paa-shooting.academy senden, falls man kein Google Konto besitzt und eröffnen 

möchte

• Bezahlung des Kurses: 
• https://paa-shooting.academy/produkt/lehrgang-zur-verantwortlichen-aufsichtsperson-standaufsicht/

• Exammi-Prüfungsportal:
• Mit erfolgreicher Anmeldung werden Sie von uns im Exammi Prüfungsportal freigeschalten und legen dort Ihre Prüfung ab
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Wir empfehlen Ihnen die Anmeldung und Prüfung mit einem Computer durchzuführen!

https://forms.gle/zSXHffnNqqWeJMDU6
mailto:info@paa-shooting.academy
https://paa-shooting.academy/produkt/lehrgang-zur-verantwortlichen-aufsichtsperson-standaufsicht/


Prüfungsportal

Prüfung wird über das Onlineportal http://www.exammi.com/ abgelegt!

Sie bekommen dafür eine gesonderte Email zur Anmeldung! Bitte Registrieren Sie sich bei Exammi und treten Sie der
Klasse/Gruppe bei!

Sollten Sie diese Email nicht innerhalb 48 Stunden nach Ihrer Anmeldung erhalten haben, dann prüfen Sie bitte Ihren SPAM 
Ordner oder kontaktieren uns!
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http://www.exammi.com/


Prüfungsportal 

Nachdem Sie der Gruppe erfolgreich beigetreten sind wird Ihre Prüfung generiert und innerhalb 48h bekommen Sie 
eine Email das der Test für Sie verfügbar ist! Sie können sich ab jetzt einloggen und die Prüfung absolvieren!
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Probleme? 

Achten Sie darauf das oben rechts die Test-TeilnehmerInnen-Ansicht aktiviert ist
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Prüfungsbeginn

Der Test beginnt mit dem Klick auf Ausfüllen! Viel Erfolg! 
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Prüfungsablauf 

Die Onlineprüfung besteht aus 20 Multiple-Choice Fragen, wobei mehrere Antworten richtig sein 
können! Die Prüfung ist eine Wissenskontrolle und bezieht sich auf dieses Skript!

• Fragenanzahl: 20
• Zeit: 20 Minuten
• Verfahren: MultipleChoice
• Bestanden mit 80%

• Praktische Prüfung: Mit Einsendung Ihrer Unterlagen belegen Sie Ihre Kenntnisse in der 
Theorie & Praxis (Das Sie Sachkundig sind), welche in den Prüfungen der Sachkunde bzw
Jagdschein, etc abgeprüft werden und von Ihnen erfolgreich abgelegt wurden.

7
Prüfung Verantwortliche Aufsichtsperson (Standaufsicht) gem. 

§27 WaffG, sowie §10, §11 AWaffV durch die PAA Shooting 
Academy - www.paa-shooting.academy



Durchgefallen, was nun?

Kein Beinbruch! Es zeigt Ihnen nur auf, dass der nötige Wissensstand noch nicht erreicht ist.

Es geht bei der Ausübung Standaufsicht primär darum, um den sicheren Schießbetrieb zu 
gewährleisten und Ansprechpartner für die anwesenden Schützen zu sein! Nur gemeinsam kann man 
in Zukunft Unfälle auf Schießanlagen verhindern und den Schießbetrieb unfallfrei ausüben!
Deshalb ist es für uns wichtig das alle unsere ausgebildeten Standaufsichten den gleichen 
Leistungsstand haben!
Unsere Empfehlung:
Les dir das Skript und alle notwendigen Informationen noch einmal in Ruhe durch und nutze die 
Möglichkeit dich bei offenen Fragen mit uns in Verbindung setzen zu können und anschließend 
nimmst du an einer weiteren Prüfung (vergünstigt) teil.
Kontaktiere uns hierzu per Email!
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Zertifizierung 

Nach bestandener Prüfung bekommen Sie Ihr Zertifikat innerhalb 48h per Email zugesandt!

Dies Berechtigt Sie sofort zum Nachweis der „Verantwortlichen Aufsichtsperson (Standaufsicht)“ 
gem. §27 WaffG, sowie §10, §11 AWaffV

Die Prüfung und Zertifizierung erfolgt über und mit die PAA Shooting Academy.

Die PAA Shooting Academy wurde mit Bescheid (AZ: S21-135-12420 vom 08.04.2018) vom 
Landratsamt Regensburg staatlich anerkannt und führt staatliche Prüfungen zur Erlangung der 
Waffensachkunde für Bewacher, gefährdete Personen und Sportschützen durch.
Ebenfalls erhalten Sie einen Ausweis mit einer individuellen Ausweisnummer! 

Bitte tragen Sie den Ausweis immer sichtbar auf der Schießanlage!

*Die Produktion und Zusendung Ihres Ausweises kann bis zu 4 Wochen betragen!
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Überblick

• Warum braucht man eine Standaufsicht?

• Wer ist geeignet als verantwortliche Standaufsicht?

• Was muss man als Standaufsicht wissen?
• Für was trägt man als Standaufsicht die Verantwortung?

• Was sollte ich darüber hinaus wissen?
• Welche Fertigkeiten sind sinnvoll?

• Sonstiges? Offene Fragen?
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Warum Standaufsicht 
Schulung und Prüfung?
AWaffV § 10 
…Der Schießbetrieb darf nicht aufgenommen oder fortgesetzt werden, solange keine ausreichende Anzahl von 
verantwortlichen Aufsichtspersonen die Aufsicht wahrnimmt…

Die Standaufsicht 
• sorgt für einen reibungslosen und sicheren Schießbetrieb. 
• setzt die Regeln des Schießstandes durch.
• ist Ansprechpartner.
• hilft im Notfall.
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Voraussetzungen 

Voraussetzungen für verantwortliche Aufsichtspersonen:

• volljährig

• Ausgebildet in Erster Hilfe, empfohlen – Versorgung von Schusswunden
• zuverlässig gem. §5 WaffG

• persönlich geeignet gem. §6 WaffG
• sachkundig gem. §7 WaffG

Ausnahme: Aufsicht für Schießstätten mit Luftdruckwaffen sollen sachkundig in Bezug auf diese 
Tätigkeit sein.
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Schießstand-Richtlinien

Als Verantwortliche Standaufsicht mache ich mich mit den folgenden Gegebenheiten vertraut:

• Sicherheitsausstattung
• Feuerlöscher
• Verbandskasten
• Notbeleuchtung
• Fluchtwege
• Anfahrtszone Rettungsdienst
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Schießstand-Richtlinien

Als Verantwortliche Standaufsicht mache ich mich mit den folgenden Gegebenheiten vertraut:

• Regel- und Hinweisschilder
• Tafel „Aufsicht“
• Schießstandordnung
• zugelassenen Munition und Waffen
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Schießstand-Richtlinien

Als Verantwortliche Standaufsicht mache ich mich mit den folgenden Gegebenheiten vertraut:

• Gebotsschilder
• Gehörschutz
• Augenschutz

• Verbotsschilder
• Rauchverbot
• offenes Feuer
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Schießstand-Richtlinien

Als Verantwortliche Standaufsicht mache ich mich mit den folgenden Gegebenheiten vertraut:

• Funktionale Ausstattung
• Waffenablage
• Munitionsablage
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Sicherheit

Das Schießen ist NUR nach genehmigten Sportordnungen zugelassen!

Insbesondere heißt dies:

• Schießen NUR mit Aufsicht
• Minderjährige NUR mit Jugendstandaufsicht (weiterführender Kurs)
• Aufsicht selbst schießt NICHT
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Sicherheit

Das Schießen ist NUR nach genehmigten Sportordnungen zugelassen!

Insbesondere heißt dies:

• Schießen NUR auf behördlich genehmigten Schießständen
• Schießen NUR mit zugelassenen und geprüften (Beschusszeichen) Waffen

• Schießen NUR mit zugelassener Munition
• Zulassung des Standes Beachten!
• CIP beachten
• KEINE Hartkernmunition, Leuchtspurmunition oder sonstige dem Militär vorbehaltene Munition.
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Sicherheit

Das Schießen ist NUR nach genehmigten Sportordnungen zugelassen!

Insbesondere heißt dies:

• Schießen nur auf zugelassene und genehmigt Ziele
• Verbot von „Mannscheiben“, Tierdarstellungen im sportlichen Bereich

• Keine „Verteidigungsschießen“
• Ausnahme für Waffenträger, nach Anmeldung an die zuständigen Behörden

• Ausnahme:
• z.B. Prüfungsschießen für Waffensachkunde

• Der Aufsicht ist uneingeschränkt Folge zu leisten
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Sicherheit

Für die eigene Sicherheit und der aller anderen ist zu beachten:

• Laden der Waffen erfolgt eigenhändig und NUR nach Aufforderung durch die Aufsicht

• Waffen dürfen ausschließlich wie folgt abgelegt werden:
• Waffe muss „leer“ sein, Kein Geschoss oder Patrone in der Waffe

• Pistole, Magazin aus der Waffe entnommen, Kammer leer, Schlitten offen arretiert
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Pistolen:
Magazin entnommen, Verschluss offen, Patronenlager leer

https://www.sportsmansoutdoorsuperstore.com/prodimages/alt_images/magpul-glock-17-pmag.jpg
https://www.all4shooters.com/de/Shooting/Kurzwaffen/Glock-17-vollstaendige-Zerlegung-Kurzwaffe/Glock-17-Zerlegung-13.jpg?resize=930x870%3E
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https://www.all4shooters.com/de/Shooting/Kurzwaffen/Glock-17-vollstaendige-Zerlegung-Kurzwaffe/Glock-17-Zerlegung-13.jpg?resize=930x870%3e


Sicherheit

Für die eigene Sicherheit und der aller anderen ist zu beachten:

• Laden der Waffen erfolgt eigenhändig und NUR nach Aufforderung durch die Aufsicht

• Waffen dürfen ausschließlich wie folgt abgelegt werden:
• Waffe muss „leer“ sein, Kein Geschoss oder Patrone in der Waffe

• Revolver Trommel leer, Trommel ausgeschwenkt
• Beim Verlassen des Schießstandes Überprüfung der Waffen durch die Aufsicht!
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Revolver:
Trommel leer und ausgeklappt 

https://www.weapon24.de/img/image.php?img=catcategory-146-_e612c807c49c420239f79f58f892c684.jpg
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Selbstladebüchsen:
Magazin entnommen, Kammer leer, Signalflagge eingesetzt

https://www.waffen-centrale.de/WebRoot/Store19/Shops/61692274/5489/934C/1306/1CC1/C24A/C0A8/2BB8/17B4/Sicherheitsfahne_Langwaffen_11.jpg
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Selbstladeflinten:
entladen, Kammer leer, Signalflagge eingesetzt

https://www.brownells-deutschland.de/WebRoot/MediaDefinition/userdocs/skus/l_100000597_1_l.jpghttp://www.rem870.com/2011/03/02/saf-t-plug-for-shotgun-safety/
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Flinten:
Kammern leer, Lauf gebrochen oder Verschluss offen

https://waffen-krausser.com/out/fck_pictures/sauer/100/sauer_100_verschluss_01.jpghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Kipplaufb%C3%BCchse.JPG
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Sicherheit

Für die eigene Sicherheit und der aller anderen ist zu beachten:

• Laden der Waffen erfolgt eigenhändig und NUR nach Aufforderung durch die Aufsicht

• Waffen dürfen ausschließlich wie folgt abgelegt werden:
• Waffe muss „leer“ sein, Kein Geschoss oder Patrone in der Waffe

• Revolver Trommel leer, Trommel ausgeschwenkt
• Pistole, Magazin aus der Waffe entnommen, Kammer leer, Schlitte offen arretiert
Weiterhin
• Luftdruckwaffen Spannhebel offen
• Gasdruckwaffen Ladeklappe offen
• Vorderlader KEIN Pulver geladen
• Armbrust NICHT gespannt

• Beim Verlassen des Schießstandes Überprüfung der Waffen durch die Aufsicht!
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Sicherheit

Für die eigene Sicherheit und der aller anderen ist zu beachten:

• Jegliche Waffenhandhabung, insbesondere das Schießen 
ist unter der Einwirkung von 
Alkohol, Drogen oder Medikamenten, 
die die Wahrnehmung und Reaktion verändern, 
VERBOTEN!

• Sei Aufmerksam über die psychischen Zustand der Schützen!
liegen persönliche Probleme vor, wie Trauer, Wut, Enttäuschungen 
einfühlsam mit dem Schützen erkunden, ob er in diesem Moment wirklich fit zum Schießen ist.
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Sicherheit

Für die eigene Sicherheit und der aller anderen ist zu beachten:

• Verwendung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen
• Safetyflag

• Ladehemmungen und Störungen sofort der Aufsicht melden
• Hilfe anbieten, Störungen zu beseitigen (Sei ein Vorbild und bilde dich in Waffenseminaren weiter!)

• Gehörschutz und Schutzbrille auf dem Schießstand tragen
• Mobiltelefone ausschalten
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Sicherheit

Für die eigene Sicherheit und der aller anderen ist zu beachten:

• Beim Verlassen des Schießstandes Überprüfung der Waffen durch die Aufsicht!
• Ladezustand
• Hinweis auf rechtmäßigen Transport
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SafetyFlag oder nicht?

Mit der SafetyFlag in der Waffe wird für alle umstehenden klar ersichtlich,

dass die Waffe entladen und sicher ist! Was tun wenn ich keine SafetyFlag habe?

Es ist aber auch OK die Waffe entladen ohne Magazin mit geöffneten Verschluss (optional zusätzlich 
eingelegter Sicherung) mit Mündung Richtung Kugelfang abzulegen!

Bitte beachtet das einige Dachverbände bei Ihren Disziplinen für vor allem Langwaffen eine 
SafetyFlag Pflicht vorsehen!

CAVE: Bitte benutzt keine selbstgebauten SafetyFlags und nimmt nur speziell dafür gefertigte 
SafetyFlags oder welche von eurem Dachverband angeboten werden!
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Sicherheit heißt Ordnung!
• Chaos am Schießplatz:

• Waffen liegen durcheinander
• Patronen verstreut
• Pistole 
à Verschluss geschlossen

• Revolver 
à Trommel eingeschwenkt

• „Krimskrams“
• Vorteile: keine
• Nachteile: 

• Gefährlich
• Keine Übersicht für Schützen 

und Aufsicht
• Verweis des Schützen 

nach einmaliger Verwarnung!
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Sicherheit heißt Ordnung!

• Ordnung am Schießplatz:
• Waffen mit Lauf zum Kugelfang
• Pistole 
à Schlitten offen, 

• Patronenlager sichtbar
• Revolver 
à leere Trommel ausgeschwenkt

• Magazine und Munition 
übersichtlich abgelegt

• Vorteile:
• Schützen und Aufsicht behalten 

den Überblick
• Leichter Zugriff auf alle Teile
• Sicherheit für alle

• Nachteile: keine
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Waffenrechtliche Bestimmungen

Waffengesetz (WaffG) § 27 Schießstätten
(7) Das kampfmäßige Schießen auf Schießstätten ist nicht zulässig.
Verboten u.a.:
• Verteidigung mit Schusswaffen
• Schießen aus der Deckung
• Überwinden von Hindernissen, nach der ersten Schussabgabe
• plötzlich und überraschend auftauchende Ziele
• Überkreuzziehen
• Deutschuss
• Schießübungen ohne festgelegte Regeln
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Waffenrechtliche Bestimmungen

Allgemeine Waffengesetz-Verordnung (AWaffV)
§ 6 Vom Schießsport ausgeschlossene Schusswaffen
Vom sportlichen Schießen sind ausgeschlossen: 
• Kurzwaffen mit einer Lauflänge von weniger als 7,62 Zentimeter (drei Zoll) Länge;
• halbautomatische Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach den Anschein einer 

vollautomatischen Kriegswaffe hervorrufen, die Kriegswaffe im Sinne des Gesetzes über die 
Kontrolle von Kriegswaffen ist, wenn
• die Lauflänge weniger als 42 Zentimeter beträgt, 
• das Magazin sich hinter der Abzugseinheit befindet (so genannte Bul-Pup-Waffen) oder
• die Hülsenlänge der verwendeten Munition bei Langwaffen weniger als 40 Millimeter beträgt
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Waffenrechtliche Bestimmungen

Allgemeine Waffengesetz-Verordnung (AWaffV)
§ 6 Vom Schießsport ausgeschlossene Schusswaffen
Vom sportlichen Schießen sind ausgeschlossen: 
• Kurzwaffen mit einer Lauflänge von weniger als 7,62 Zentimeter (drei Zoll) Länge;
• halbautomatische Langwaffen mit einem Magazin, das eine Kapazität von mehr als zehn Patronen 

hat.
• Magazine für Kurzwaffen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 20 Patronen
• Magazine für Langwaffen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 10 Patronen
• Ausnahmen für diese Reglungen über die Verbände und das BKA.
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Waffenrechtliche Bestimmungen

Waffengesetz (WaffG)
§ 27 …Schießen durch Minderjährige auf Schießstätten

(3) Unter Obhut des zur Aufsichtsführung berechtigten Sorgeberechtigten oder verantwortlicher und 
zur Kinder- und Jugendarbeit für das Schießen geeigneter Aufsichtspersonen darf
1. Kindern, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 14 Jahre alt sind, das 
Schießen in Schießstätten mit Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der 
Geschosse kalte Treibgase verwendet werden 
2. Jugendlichen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 18 Jahre alt sind, auch das 
Schießen mit sonstigen Schusswaffen bis zu einem Kaliber von 5,6 mm lfB (.22 l.r.) für Munition mit 
Randfeuerzündung, wenn die Mündungsenergie höchstens 200 Joule (J) beträgt und Einzellader-
Langwaffen mit glatten Läufen mit Kaliber 12 oder kleiner
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Waffenrechtliche Bestimmungen

• Aufbewahrung von Waffen und Munition auf der Schießstätte
…darüber hinaus schafft die Standaufsicht erforderliche Vorkehrungen, damit Waffen und Munition 
nicht abhanden kommen und von unbefugten mitgenommen werden können.
• Gegenüber den Behörden ist die Standaufsicht verpflichtet sich jederzeit auszuweisen und 

Auskunft zu erteilen.
• Die Alter- und Waffenbeschränkungen sind einzuhalten.

Wer gegen diese Vorschriften verstößt begeht eine Ordnungswidrigkeit im WaffG. Diese können mit 
bis zu 10.000 € geahndet werden.
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Nach dem Schießbetrieb

• Reinigen des Schießstandes
• Entsorgen der Zielscheiben

• Abkehren der Schießbahnen

• zum eigenen Schutz mit Staubmaske mind. FFP2, 
• Entsorgen, vernichten des Staubes mit Pulverresten durch Fachkundige

• Notwendig Sprengstofferlaubnis nach § 27 SprengG

• Ohne diese Erlaubnis, Pulverreste in dafür, vom Betreiber, bereitgestellte Behältnisse entsorgen
• Dokumentation der Reinigung

• Eintrag in das Schießbuch
• Stempel 

• Unterschrift

39
Prüfung Verantwortliche Aufsichtsperson (Standaufsicht) gem. 

§27 WaffG, sowie §10, §11 AWaffV durch die PAA Shooting 
Academy - www.paa-shooting.academy



Checkliste für den Schießbetrieb
Vor Beginn des Schießens:
1. Der Schießstand weist augenscheinlich keine Mängel oder Beschädigungen auf.
2. Die Rettungswege sind frei von Gegenständen.   
3. Die Notausgänge lassen sich von innen leicht und ohne fremde Hilfsmittel öffnen.   
4. Die Notbeleuchtung/Ersatzbeleuchtung ist funktionsfähig.   
5. Die vorhandene Feuerlöscheinrichtung ist auf dem Schützenstand vorhanden.   
6. Die vorhandene Feuerlöscheinrichtung ist (soweit ersichtlich) funktionsfähig.   
7. Erste-Hilfe-Material ist vorhanden und jederzeit zugänglich.   
8. Ein ausgebildeter Ersthelfer ist schnell verfügbar, Aufsicht sollte einen Erste Hilfe Kurs besucht haben
9. Die Notrufeinrichtung ist zugänglich und funktionsfähig (z.B. Handy).   
10. Die geltende Schießstand-Benutzerordnung ist auf der Schießanlage sichtbar ausgehängt.   
11. Der Name der Schießleitung und Aufsichten sind auf dem Schießstand sichtbar ausgehängt.   
12. Hinweisschilder auf Rauch-, Feuerverbot und Gehörschutz ist sichtbar angebracht.   
13. Die Schießbahnen sind frei von Gegenständen. 
14. Hinweisschild auf jeder Schießbahn (Anlage) für die jeweils Zugelassen Geschossklasse, Energie der 
Treibladung und Waffenart ist vorhanden.
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Checkliste für den Schießbetrieb

Während des Schießens:
1. Die Aufsicht beaufsichtigt den Schießbetrieb eigenverantwortlich.   
2. Die geltende Schießstand-Benutzung wird vom Aufsichtführenden umgesetzt.   
3. Die geltende Sportordnung DSB wird vom Aufsichtführenden umgesetzt.   
4. Die Einhaltung der Schießstanderlaubnis bezüglich Waffen- u. Munitionsbeschränkung wird 
ständig überwacht.   
5. Die Be- u. Entlüftungsanlage ist während des Schießbetriebes eingeschaltet, besonders bei 
Feuerwaffen.   
6. Überwacht, dass die Anschläge ordnungsgemäß durchgeführt werden.   
7. Die Benutzungspflicht von Gehör- und Augenschutz wird eingehalten.   
8. Die Aufsicht kann bei der Beseitigung von Waffen- u. Munitionstörungen helfen.
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Checkliste für den Schießbetrieb

Nach Beendigung des Schießens:
1. Vor verlassen, prüft die Aufsicht die Sicherheit der Waffen.   
2. Der Schießstand wird ausreichend gereinigt.   
3. Angefallene Treibladungspulverrückstände werden sofort entsorgt.   
4. Das Reinigungspersonal ist sachkundig unterwiesen.   
5. Die Reinigung wird im Reinigungsbuch dokumentiert.   
6. Alle Anlagen werden abgeschaltet.

42
Prüfung Verantwortliche Aufsichtsperson (Standaufsicht) gem. 

§27 WaffG, sowie §10, §11 AWaffV durch die PAA Shooting 
Academy - www.paa-shooting.academy



Sonstiges und offene Fragen

Gerne beantworten wir Ihnen jederzeit offene Fragen zum Skript!
Diese Hilfe können Sie jederzeit in Anspruch nehmen! Zögern Sie nicht!

Warum sind manche Themen nicht Bestandteil des Skripts und der Prüfung?
Mit Einreichung Ihrer Unterlagen weisen Sie nach, dass Sie „Sachkundig“ sind und wir gehen davon 
aus das Sie deshalb die übrigen Themen beherrschen.

In diesem Skript und der Prüfung gehen wir fundiert auf die wichtigsten Aufgaben der Standaufsicht 
sein!
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Feedback

Onlinebewertung / Feedback / Communitysupport

Wir würden uns sehr freuen wenn Sie uns in Google und Facebook bewerten würden und den 
Lehrgang in der Community weiterempfehlen!

Google Bewertung:
https://g.page/paashooting/review?rc

Facebook Bewertung:
www.facebook.de/paashootingacademy
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Weiterführende Lehrgänge

Wir versuchen in Kürze folgende weiterführende Seminare und Lehrgänge anzubieten:
Bei Interesse können Sie uns bei Interesse gerne eine Email zukommen lassen

- Aufsicht für Kinder und Jugendliche auf Schießstätten
- ETSS-Kurs: Erste Hilfe bei Unfällen beim Umgang Schusswaffen

- Vorstellung am PSA Rangeday www.psa-rangeday.de

- Vorbereitungskurse dynamisches Schießen für TacSports Wettkämpfe
- www.tacsports.eu
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ETSS-Kurs
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ETSS-Kurs
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Dieser Kurs wurde entwickelt, um Schützen in der Jagd- / Sportschützenwelt, sowie Waffenträgern bei Behörden oder 
Sicherheitsdiensten intensiv, realitätsnah und praxisorientiert auf die Versorgung von Traumapatienten bei Schießunfällen 
vorzubereiten.

Eine Besonderheit des Kurskonzeptes ist die praxisorientierte und realistische Notfallversorgung unter Berücksichtigung aller
Gefahrenlagen wie auch das Sichern der Schusswaffe.

Unterschieden wird hierbei mittels Modul A und Modul B.

Beide Kurskonzepte sind hier für Laien und Quereinsteiger geeignet.

Diese realitätsnahe Fortbildung hilft Ihnen, in kritischen Situationen mit schwerverletzten Personen eine prioritätenorientierte 
Versorgung durchzuführen, somit Erste Hilfe zu leisten und Leben zu retten.

Dieser Kurs ist eine optimale Vorbereitung für alle, die während des Umgangs mit Schusswaffen hier mit Schwerverletzten in 
Berührung kommen könnten


